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Neubau eines Feuerwehrgerätehauses
für die „Heggedörfer“

Die planungsrechtlichen Voraussetzungen wurden geschaffen: (von links) Bezirksverwaltungsstellenleiter Michael Dickhausen, Bezirksaus-Die planungsrechtlichen Voraussetzungen wurden geschaffen: (von links) Bezirksverwaltungsstellenleiter Michael Dickhausen, Bezirksaus-Die planungsrechtlichen Voraussetzungen wurden geschaffen: (von links) Bezirksverwaltungsstellenleiter Michael Dickhausen, Bezirksaus-Die planungsrechtlichen Voraussetzungen wurden geschaffen: (von links) Bezirksverwaltungsstellenleiter Michael Dickhausen, Bezirksaus-Die planungsrechtlichen Voraussetzungen wurden geschaffen: (von links) Bezirksverwaltungsstellenleiter Michael Dickhausen, Bezirksaus-
schussvorsitzender Dirk Simon, Alexander Kleinschmidt (Allg. Vertreter des Bürgermeisters), MdL Matthias Goeken, Thomas Rohde (LGschussvorsitzender Dirk Simon, Alexander Kleinschmidt (Allg. Vertreter des Bürgermeisters), MdL Matthias Goeken, Thomas Rohde (LGschussvorsitzender Dirk Simon, Alexander Kleinschmidt (Allg. Vertreter des Bürgermeisters), MdL Matthias Goeken, Thomas Rohde (LGschussvorsitzender Dirk Simon, Alexander Kleinschmidt (Allg. Vertreter des Bürgermeisters), MdL Matthias Goeken, Thomas Rohde (LGschussvorsitzender Dirk Simon, Alexander Kleinschmidt (Allg. Vertreter des Bürgermeisters), MdL Matthias Goeken, Thomas Rohde (LG
Frohnhausen), Markus Wieners (LG Auenhausen), Sven Heinemann (Leiter der Feuerwehr), Norbert Loermann (Fachbereichsleiter Bürgerservice),Frohnhausen), Markus Wieners (LG Auenhausen), Sven Heinemann (Leiter der Feuerwehr), Norbert Loermann (Fachbereichsleiter Bürgerservice),Frohnhausen), Markus Wieners (LG Auenhausen), Sven Heinemann (Leiter der Feuerwehr), Norbert Loermann (Fachbereichsleiter Bürgerservice),Frohnhausen), Markus Wieners (LG Auenhausen), Sven Heinemann (Leiter der Feuerwehr), Norbert Loermann (Fachbereichsleiter Bürgerservice),Frohnhausen), Markus Wieners (LG Auenhausen), Sven Heinemann (Leiter der Feuerwehr), Norbert Loermann (Fachbereichsleiter Bürgerservice),
Ulrike Hogrebe-Oehlschläger als Vorsitzende des Bauausschusses und Ines Koßmann (Fachbereichsleitung Planen und Bauen).Ulrike Hogrebe-Oehlschläger als Vorsitzende des Bauausschusses und Ines Koßmann (Fachbereichsleitung Planen und Bauen).Ulrike Hogrebe-Oehlschläger als Vorsitzende des Bauausschusses und Ines Koßmann (Fachbereichsleitung Planen und Bauen).Ulrike Hogrebe-Oehlschläger als Vorsitzende des Bauausschusses und Ines Koßmann (Fachbereichsleitung Planen und Bauen).Ulrike Hogrebe-Oehlschläger als Vorsitzende des Bauausschusses und Ines Koßmann (Fachbereichsleitung Planen und Bauen).
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Einladung
Mitgliederversammlung
Jagdgenossenschaft Gehrden am 14.03.2025
Die Generalversammlung der Jagdgenossenschaft Gehrden findet am
Freitag, den 14.03.2025 um 20.00 Uhr in dem Versammlungsraum des
Schießstands Gehrden in Gehrden statt.
Hierzu sind alle Mitglieder herzlich eingeladen.
Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Gedenken der Verstorbenen
3. Verlesen des Protokolls der Generalversammlung 2024
4. Kassenbericht (2024)
5. Bericht der Kassenprüfer
6. Wahl von einem Kassenprüfer
7. Verabschiedung des Haushaltsplans 2025 (Auszahlung Jagdgeld)
8. Verschiedenes
Gehrden, 10.02.2025
Harald Rogge (Vorsitzender)

Jagdgenossenschaft
Bökendorf
Satzungsänderung
Die Jagdgenossenschaft Bökendorf wird am 08.03.2025 die Neufas-
sung Ihrer Satzung beschließen. Zwischenzeitlich liegt die Genehmi-
gung der unteren Jagdbehörde zu dieser Änderung vor. Die Genehmi-
gungsverfügung und die geänderte Satzung werden in der Ausstel-
lungshalle „Alte Waage“, Am Markt 6 in Brakel (im Fensterbereich) in
der Zeit vom 21.02.2025 bis 10.03.2025 öffentlich ausgehängt.
Sebastian Aufenanger
Schriftführer Jagdgenossenschaft Bökendorf

Öffentliche Bekannt-
machung der Stadt Brakel
Bebauungsplan Nr. 9 - 1. Änderung
„Brunnenallee“ in der Kernstadt Brakel
Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses gemäß § 10 Abs. 3 Bau-
gesetzbuch (BauGB)
Der Rat der Stadt Brakel hat am 06.02.2025 den im Betreff genann-
ten Bauleitplan gemäß § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung beschlossen.
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans umfasst den
gesamten Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 9 und befindet
sich im Norden der Kernstadt Brakel im Bereich zwischen der „Brun-
nenallee“ im Westen, der „Bökendorfer Straße“ im Osten und dem
„Birkenweg“ im Süden.
Er ist Teil der Gemarkung BrGemarkung BrGemarkung BrGemarkung BrGemarkung Brakakakakakelelelelel und umfasst in der Flur 9Flur 9Flur 9Flur 9Flur 9 die
Flurstücke 175, 176, 125, 44, 174, 160, 163, 138, 182, 87, 88, 185,
186, 162, 164, 165, 166, 167, 168, 183, 100, 111, 107, 85, 116, 109,
105, 112, 117, 118, 119, 120,128, 129, 184, 169, 115, 155, 156,
157, 158, 159, 170, 145, 173, 114, 133, 180, 181, 172, 92, 103, 152,
104, 68, 83, 63, 144, 122, 123, 94, 97, 96, 177, 178, 54, 56, 76, 179,
134, 135, 90, 75, 67, 58, 64, 16, 17, 18, 19, 20, 78, 21, 69, 62, 49, 50,
57, 22, 23, 24, 25, 51, 52, 26, 45, 42, 41, 43, 60, 35, 37, 36, 34, 33

31, 30, 29, 28 und 27 sowie in der Flur 11Flur 11Flur 11Flur 11Flur 11 die Flurstücke 924 tlw.,
1165, 575, 1249 tlw., 1248 und 1247 (siehe nachstehenden Über-
sichtsplan).

Mit dieser Bekanntmachung tritt der o.g. Bebauungsplan gem. § 10
Abs. 3 BauGB in Kraft.
Dieser Bebauungsplan nebst Begründung wird vom Tage der Bekannt-
machung an bei der Stadtverwaltung Brakel, Rathaus, Zimmer 35, Am
Markt 12, 33034 Brakel, während der allgemeinen Dienstzeiten zu
jedermanns Einsicht bereitgehalten; über den Inhalt wird auf Verlan-
gen Auskunft erteilt.
Bekanntmachungsanordnung:Bekanntmachungsanordnung:Bekanntmachungsanordnung:Bekanntmachungsanordnung:Bekanntmachungsanordnung:
Der Satzungsbeschluss des Rates der Stadt Brakel zum Bebauungs-
plan Nr. 9 - 1. Änderung „Brunnenallee“ in der Kernstadt Brakel wird
hiermit ortsüblich bekanntgemacht.
Hinweise:Hinweise:Hinweise:Hinweise:Hinweise:
1. Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4

BauGB über die Entschädigung von durch den Bebauungsplan
eintretenden Vermögensnachteilen sowie über die Fälligkeit und
das Erlöschen der Entschädigungsansprüche wird hingewiesen.

2. Eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche
Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschrif-
ten, eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche
Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungs-
plans und des Flächennutzungsplans und nach § 214 Abs. 3 Satz 2
beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs sind gem. § 215 Abs.
1 BauGB nur beachtlich, wenn sie innerhalb eines Jahres seit
dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Stadt Brakel
unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts
geltend gemacht werden.

3. Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemein-
deordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der
z.Zt. geltenden Fassung beim Zustandekommen dieses Bebau-
ungsplans kann nach Ablauf von sechs Monaten seit dieser Be-
kanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebe-
nes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,

b) dieser Bebauungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt-
gemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet
oder
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Öffentliche Bekannt-
machung der Stadt Brakel
Bebauungsplan Nr. 2 - 3. Änderung
„Stienekenbohm“ im Stadtbezirk Brakel-
Hembsen

Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses gemäß § 10 Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses gemäß § 10 Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses gemäß § 10 Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses gemäß § 10 Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses gemäß § 10 AbsAbsAbsAbsAbs..... 3 Bau- 3 Bau- 3 Bau- 3 Bau- 3 Bau-
gesetzbuch (BauGB)gesetzbuch (BauGB)gesetzbuch (BauGB)gesetzbuch (BauGB)gesetzbuch (BauGB)
Der Rat der Stadt Brakel hat am 06.02.2025 den im Betreff genannten
Bauleitplan gemäß § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung beschlossen.
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans befindet sich
unmittelbar südlich der „Landwehrstraße“ und westlich eines Wohn-
gebäudes, welches unmittelbar an das Feuerwehrgerätehaus angrenzt,
östlich des Sportplatzes und nördlich der Kindertagesstätte.
Er ist Teil der Gemarkung HembsenGemarkung HembsenGemarkung HembsenGemarkung HembsenGemarkung Hembsen und umfasst in der Flur 8Flur 8Flur 8Flur 8Flur 8 die
Flurstücke 202, 328 und 327 (siehe nachstehenden Übersichtsplan).

Mit dieser Bekanntmachung tritt der o.g. Bebauungsplan gem. § 10
Abs. 3 BauGB in Kraft.
Dieser Bebauungsplan nebst Begründung wird vom Tage der Bekannt-
machung an bei der Stadtverwaltung Brakel, Rathaus, Zimmer 35, Am
Markt 12, 33034 Brakel, während der allgemeinen Dienstzeiten zu
jedermanns Einsicht bereitgehalten; über den Inhalt wird auf Verlan-
gen Auskunft erteilt.
Bekanntmachungsanordnung:Bekanntmachungsanordnung:Bekanntmachungsanordnung:Bekanntmachungsanordnung:Bekanntmachungsanordnung:
Der Satzungsbeschluss des Rates der Stadt Brakel zum Bebauungs-
plan Nr. 2 - 3. Änderung „Stienekenbohm“ im Stadtbezirk Brakel-
Hembsen wird hiermit ortsüblich bekanntgemacht.
Hinweise:Hinweise:Hinweise:Hinweise:Hinweise:
1. Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4

BauGB über die Entschädigung von durch den Bebauungsplan

Öffentliche Bekannt-
machung der Stadt Brakel
Satzung der Stadt Brakel Nr. 1
„Hampenhauser Straße“ im Stadtbezirk
Brakel-Rheder über die Einbeziehung
einzelner Außenbereichsflächen in die im
Zusammenhang bebauten Ortsteile [§ 34
Abs. 4 S. 1 Nr. 3 Baugesetzbuch (BauGB)]

VVVVVeröffentlichung gemäß § 3 eröffentlichung gemäß § 3 eröffentlichung gemäß § 3 eröffentlichung gemäß § 3 eröffentlichung gemäß § 3 AbsAbsAbsAbsAbs..... 2 BauGB 2 BauGB 2 BauGB 2 BauGB 2 BauGB
Nach Aufstellungsbeschluss des Bauausschusses der Stadt Brakel vom
29.08.2024 wird der Entwurf der o.g. Satzung nebst Begründung in der
Zeit vom

10.10.10.10.10. März 2025 bis 11. März 2025 bis 11. März 2025 bis 11. März 2025 bis 11. März 2025 bis 11.     April 2025 einschließlichApril 2025 einschließlichApril 2025 einschließlichApril 2025 einschließlichApril 2025 einschließlich
bei der Stadtverwaltung Brakel, Rathaus, Am Markt 12, Zimmer 35,
während der allgemeinen Dienststunden veröffentlicht; um vorherige
telefonische oder elektronische Anmeldung und Terminabstimmung
(Herrn Bernd Bohnenberg, Tel. 05272 / 360-1301, E-Mail:
b.bohnenberg@brakel.de oder Frau Ines Koßmann, Tel. 05272 / 360-
1300, E-Mail: i.kossmann@brakel.de) bei Inanspruchnahme der öf-
fentlichen Auslegung an genannter Stelle wird gebeten.
Grundlegende umweltbezogene Informationen sind in der Satzungs-
begründung verfügbar.
Während der Dauer der Veröffentlichungsfrist können Stellungnahmen
bei der Stadtverwaltung Brakel abgegeben werden; diese sollen elek-
tronisch übermittelt werden, können bei Bedarf aber auch auf ande-
rem Weg abgegeben werden. Nicht fristgerecht abgegebene Stellung-
nahmen können bei der Beschlussfassung über die Satzung unberück-
sichtigt bleiben.
Diese Bekanntmachung und die zu veröffentlichenden Unterlagen sind

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Brakel
vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die
Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Brakel, den 12.02.2025
I.V. Alexander Kleinschmidt, Allgemeiner Allgemeiner Allgemeiner Allgemeiner Allgemeiner VVVVVertreter des Bürgermeistersertreter des Bürgermeistersertreter des Bürgermeistersertreter des Bürgermeistersertreter des Bürgermeisters

eintretenden Vermögensnachteilen sowie über die Fälligkeit und
das Erlöschen der Entschädigungsansprüche wird hingewiesen.

2. Eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche
Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschrif-
ten, eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche
Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungs-
plans und des Flächennutzungsplans und nach § 214 Abs. 3 Satz 2
beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs sind gem. § 215 Abs.
1 BauGB nur beachtlich, wenn sie innerhalb eines Jahres seit
dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Stadt Brakel
unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts
geltend gemacht werden. Entsprechendes gilt, wenn Fehler nach §
214 Abs. 2a beachtlich sind.

3. Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemein-
deordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der
z.Zt. geltenden Fassung beim Zustandekommen dieses Bebau-
ungsplans kann nach Ablauf von sechs Monaten seit dieser Be-
kanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebe-
nes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,

b) dieser Bebauungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt-
gemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet
oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Brakel
vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die
Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Brakel, den 12.02.2025
I.V. Alexander Kleinschmidt, Allgemeiner Allgemeiner Allgemeiner Allgemeiner Allgemeiner VVVVVertreter des Bürgermeistersertreter des Bürgermeistersertreter des Bürgermeistersertreter des Bürgermeistersertreter des Bürgermeisters
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neben der üblichen Veröffentlichung im Internet auf der Internetseite
der Stadt Brakel unter https://www.brakel.de/bauleitplanung zusätz-
lich durch folgende leicht zu erreichende Zugangsmöglichkeit verfüg-
bar: öffentliche Auslegung an o.g. Stelle (Stadtverwaltung Brakel).
Der räumliche Geltungsbereich der Satzung liegt im Osten der Ort-
schaft Rheder nördlich der Hampenhauser Straße und östlich der B 252
bzw. der Johann-Conrad-Schlaun-Straße.
Er ist Teil der Gemarkung RhederGemarkung RhederGemarkung RhederGemarkung RhederGemarkung Rheder und umfasst in der Flur 7Flur 7Flur 7Flur 7Flur 7 das
Flurstück 329 tlw. (siehe nachstehenden Übersichtsplan).

BekanntmachungsanordnungBekanntmachungsanordnungBekanntmachungsanordnungBekanntmachungsanordnungBekanntmachungsanordnung
Diese Bekanntmachung erfolgt gemäß § 3 Abs. 2 BauGB.
Brakel, den 14.02.2025
I.V. Alexander Kleinschmidt, Allgemeiner Allgemeiner Allgemeiner Allgemeiner Allgemeiner VVVVVertreter des Bürgermeistersertreter des Bürgermeistersertreter des Bürgermeistersertreter des Bürgermeistersertreter des Bürgermeisters

Öffentliche Bekannt-
machung der Stadt Brakel

Bezirksausschuss Siddessen
am 04.03.2025
Sitzung: Bezirksausschuss Siddessen
Termin: Dienstag, 04.03.2025, 18:30 Uhr
Ort: Siddessen, Eulenstraße, Ösehalle
TTTTTagesordnungagesordnungagesordnungagesordnungagesordnung
Öffentliche Sitzung
1. Begrüßung
2. Bestellung Schriftführer/in zur Sitzung
3. Sachstandbericht Ösehalle Siddessen
4. Förderung der Wiedernutzung leerstehender Wohngebäude sowie

Umnutzung leerstehender Nichtwohngebäude in den Ortskernen
der Stadtbezirke Brakel; Erweiterung der Gebietskulisse

5. Bekanntgaben
6. Anfragen der Mitglieder und Zuhörer
Nichtöffentliche Sitzung
7. Entwickelung Neubaugebiet Siddessen
8. Bekanntgaben
9. Anfragen der Mitglieder
Brakel, 21.02.2025
Robert Rissing
Vorsitzender

Bezirksausschuss
Schmechten am 06.03.2025
Sitzung: Bezirksausschuss Schmechten
Termin: Donnerstag, 06.03.2025, 19:30 Uhr
Ort: Schmechten, Bischof-Ferdinand-Straße, Metbrunnenhalle
TTTTTagesordnungagesordnungagesordnungagesordnungagesordnung
Öffentliche Sitzung
1. Förderung der Wiedernutzung leerstehender Wohngebäude sowie

Umnutzung leerstehender Nichtwohngebäude in den Ortskernen
der Stadtbezirke Brakel;
Erweiterung der Gebietskulisse

2. Dorfplatz Schmechten
3. Verkehrsaufkommen K 19 (Ortsdurchfahrt)
4. Wasserlauf Metbrunnen
5. Friedhofswege
6. Dorfpflegetag
7. Dauerprotokoll
8. Bekanntgaben
9. Anfragen der Mitglieder und Zuhörer
Nichtöffentliche SitzungNichtöffentliche SitzungNichtöffentliche SitzungNichtöffentliche SitzungNichtöffentliche Sitzung
10. Bekanntgaben
11. Anfragen der Mitglieder
Brakel, 25.02.2025
David Flore
Vorsitzender
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Kommunale Wärmeplanung
Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft

Wohngeldantrag
Vorsicht vor Betrügerseiten

(von links): Alexander Kleinschmidt (Allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters), Ines Koßmann (Leiterin des(von links): Alexander Kleinschmidt (Allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters), Ines Koßmann (Leiterin des(von links): Alexander Kleinschmidt (Allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters), Ines Koßmann (Leiterin des(von links): Alexander Kleinschmidt (Allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters), Ines Koßmann (Leiterin des(von links): Alexander Kleinschmidt (Allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters), Ines Koßmann (Leiterin des
Fachbereichs Planen und Bauen), Bürgermeister Hermann Temme sowie Verena Potthast und ChristianeFachbereichs Planen und Bauen), Bürgermeister Hermann Temme sowie Verena Potthast und ChristianeFachbereichs Planen und Bauen), Bürgermeister Hermann Temme sowie Verena Potthast und ChristianeFachbereichs Planen und Bauen), Bürgermeister Hermann Temme sowie Verena Potthast und ChristianeFachbereichs Planen und Bauen), Bürgermeister Hermann Temme sowie Verena Potthast und Christiane
Hecker vom Bauamt der Stadt Brakel.Hecker vom Bauamt der Stadt Brakel.Hecker vom Bauamt der Stadt Brakel.Hecker vom Bauamt der Stadt Brakel.Hecker vom Bauamt der Stadt Brakel.

Die Stadt Brakel setzt den Start-
schuss zur Wärmewende.
Die Stadt Brakel hat sich auf
den Weg gemacht, ihre Wärme-
versorgung neu zu denken und
nachhaltiger zu gestalten. Durch
die Einführung der kommunalen
Wärmeleitplanung wird nach
umweltfreundlichen und effizi-
enten Energielösungen vor Ort
gesucht. Im Auftrag der Stadt-
verwaltung wurden in diesem
Sinne die Expertinnen und Ex-
perten der DSK GmbH für eine
gesamtstädtische Betrachtung
mit ins Boot geholt.
Die Planung beinhaltet eine de-
taillierte Analyse der bestehen-
den Heizinfrastruktur und sucht
gezielt nach Möglichkeiten, er-
neuerbare Energien, wie Solar-
thermie, Wärmepumpen, indus-
trielle Abwärme und Geothermie
effektiv zu integrieren.
Dabei werden die diversen Ge-
meindegebiete in funktionale
Baublöcke unterteilt und spezi-
fisch für die lokalen Gegebenhei-
ten Lösungen erarbeitet. Aktuell
wird an einer umfassenden Be-
standsaufnahme gearbeitet, wel-
che unter anderem die Bündelung
der Daten durch Energieversor-
gende, Bezirksschornsteinfeger/
innen und weitere energietech-
nisch relevante Akteure, beinhal-
tet. Die Ergebnisse werden zei-
gen, welche Heizlösungen für die
breit gefächerten Potenziale in der
Stadt Brakel am besten geeignet
sind. Seitens der Verwaltung wur-

den bereits Informations-Flyer an
alle Haushalte verteilt. Eine erste
Informationsveranstaltung zur
Kommunalen Wärmeplanung wird
am Dienstag, den 01. April 2025,
um 19.00 Uhr, in der Stadthalle
Brakel stattfinden. Eine zweite
Veranstaltung zur Präsentation
der Ergebnisse ist im Laufe des
Jahres geplant. „Mit dieser Initi-
ative möchte die Stadt Brakel
nicht nur auf lokale Herausforde-

rungen reagieren, sondern einen
Beitrag zum globalen Umwelt-
schutz leisten und der Bevölke-

Viele behördliche Dienste - wie
der Wohngeldantrag - sind heut-
zutage online verfügbar. Doch
nicht jeder Antrag, der über ein
Online-Portal zur Verfügung ge-
stellt wird, kommt tatsächlich von
der erwarteten Behörde. Die Ver-
braucherzentrale Schleswig-
Holstein (VZSH) warnt daher vor
unerwarteten Zusatzkosten.
Besonders betroffen sind einkom-
mensschwache Verbraucher, die
gezielt von einer aktuellen Ma-
sche ins Visier genommen wer-
den. Dabei handelt es sich um die
sogenannte „Agentur für Förder-
geld“. Da diese Firma ihren Sitz
in Aachen hat, könnten auch Bür-
ger aus Nordrhein-Westfalen be-

troffen sein.
Die Wohngeldstelle der Stadt Bra-
kel weist darauf hin, dass Wohn-
geldanträge nicht über die „Agen-
tur für Fördergelder“ zu stellen
sind. Der Wohngeldantrag kann
Digital über den Wohngeldrech-
ner https://www.wohngeldrech
ner.nrw.de oder über die Seite des
Ministerium für das Land Nord-
rhein-Westfalen https://www.mhk
bd.nrw gestellt werden.
In Papierform ist der Antrag für
die Bürger*innen nach wie vor bei
der Wohngeldstelle der Stadt Bra-
kel erhältlich. Weitere Informati-
onen erhalten Sie auf der Home-
page der Stadt Brakel
https://www.brakel.de.

rung innovative Wärmekonzepte
vorstellen“, so Brakels Bürger-
meister Hermann Temme.
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Historische Zeitungen des Stadtarchivs
Wertvolle Zeitungsbestände ab sofort über Online-Plattform zeitpunkt.nrw zugänglich

Alexander Kleinschmidt (links, Allgemiener Vertreter des Bürgermeis-Alexander Kleinschmidt (links, Allgemiener Vertreter des Bürgermeis-Alexander Kleinschmidt (links, Allgemiener Vertreter des Bürgermeis-Alexander Kleinschmidt (links, Allgemiener Vertreter des Bürgermeis-Alexander Kleinschmidt (links, Allgemiener Vertreter des Bürgermeis-
ters) und Dirk Brassel vom Brakeler Stadtarchiv demonstrieren dieters) und Dirk Brassel vom Brakeler Stadtarchiv demonstrieren dieters) und Dirk Brassel vom Brakeler Stadtarchiv demonstrieren dieters) und Dirk Brassel vom Brakeler Stadtarchiv demonstrieren dieters) und Dirk Brassel vom Brakeler Stadtarchiv demonstrieren die
Onlinedarstellung der historischen Zeitungen am Bildschirm.Onlinedarstellung der historischen Zeitungen am Bildschirm.Onlinedarstellung der historischen Zeitungen am Bildschirm.Onlinedarstellung der historischen Zeitungen am Bildschirm.Onlinedarstellung der historischen Zeitungen am Bildschirm.

Die historischen Ausgaben des „Brakeler Anzeigers“ und der „Nethegau- und Weserzeitung“ wurden inDie historischen Ausgaben des „Brakeler Anzeigers“ und der „Nethegau- und Weserzeitung“ wurden inDie historischen Ausgaben des „Brakeler Anzeigers“ und der „Nethegau- und Weserzeitung“ wurden inDie historischen Ausgaben des „Brakeler Anzeigers“ und der „Nethegau- und Weserzeitung“ wurden inDie historischen Ausgaben des „Brakeler Anzeigers“ und der „Nethegau- und Weserzeitung“ wurden in
enger Zusammenarbeit mit der Universitäts- und Landesbibliothek (ULB) Münster in ein digitales Formatenger Zusammenarbeit mit der Universitäts- und Landesbibliothek (ULB) Münster in ein digitales Formatenger Zusammenarbeit mit der Universitäts- und Landesbibliothek (ULB) Münster in ein digitales Formatenger Zusammenarbeit mit der Universitäts- und Landesbibliothek (ULB) Münster in ein digitales Formatenger Zusammenarbeit mit der Universitäts- und Landesbibliothek (ULB) Münster in ein digitales Format
überführt.überführt.überführt.überführt.überführt.

Auch über den Untergang der Titanic wurde im Jahr 1912 im „BrakelerAuch über den Untergang der Titanic wurde im Jahr 1912 im „BrakelerAuch über den Untergang der Titanic wurde im Jahr 1912 im „BrakelerAuch über den Untergang der Titanic wurde im Jahr 1912 im „BrakelerAuch über den Untergang der Titanic wurde im Jahr 1912 im „Brakeler
Anzeiger“ berichtet.Anzeiger“ berichtet.Anzeiger“ berichtet.Anzeiger“ berichtet.Anzeiger“ berichtet.

Das Stadtarchiv Brakel öffnet sein
historisches Zeitungsarchiv für die
digitale Welt. Rund 10.000 Seiten
wertvoller Zeitungsbestände aus
den Jahren 1892 bis 1940 sind ab
sofort kostenlos über die Online-
Plattform https://zeitpunkt.nrw/ di-
gital aufrufbar. Ab Juni dieses Jah-
res wird auch die Volltexterken-
nung implementiert, sodass die Su-
che nach bestimmten Ereignissen
oder Namen vereinfacht wird.
Die historischen Ausgaben des
„Brakeler Anzeigers“ und der „Ne-
thegau- und Weserzeitung“ wur-
den in enger Zusammenarbeit mit
der Universitäts- und Landesbibli-
othek (ULB) Münster in ein digita-
les Format überführt.
Die Zeitungsbestände gewähren
faszinierende Einblicke in die Ver-
gangenheit. So sind einer-seits all-
tägliche Gewerbe- und Todesanzei-
gen zu finden und darüber hinaus
wird auch über weltbewegende Er-
eignisse, wie den Untergang der
‚Titanic‘ im April 1912, berichtet.
Möglich wurde die Digitalisierung
aufgrund der hundertprozentigen
Förderung durch das Land NRW und
viel Betreuungsarbeit des Brakeler
Stadtarchivs in Kooperation mit
dem Stadtmuseum Beverungen,

denn die Druckerei der gemeinsa-
men Zeitung befand sich hier in
Brakel in der „Rosenstraße“. „Die-
sem Umstand haben wir es auch zu
verdanken, dass insgesamt 57 Bän-
de des alten Zeitungsbestandes
gesichert werden konnten,“ erklärt

Archivar Dirk Brassel.
Im digitalen Stadtarchiv Brakel
können sich die Besucherinnen und
Besucher also ab sofort online in
Sachen Heimatforschung auf den
Weg machen. Gerade die jüngere
Generation erhält so die Möglich-

keit, die Geschichte der Stadt auf
moderne und barrierefreie Weise
zu erkunden.
Der historische Zeitungsbestand
wird über die Online-Plattform htt-
ps://zeitpunkt.nrw/ digital zur Ver-
fügung gestellt.

Bürgerbüro
Ab 4. März wieder durchgehend geöffnet
Die Stadt Brakel möchte
darüber informieren, dass das
Bürgerbüro ab Dienstag, 4.

März 2025, wieder durch-
gehend geöffnet und nicht mehr
während der Mittagszeit ge-

schlossen ist.
Ab diesem Zeitpunkt ist das
Bürgerbüro auch wieder am

Mittwoch in der Zeit von
8:00 Uhr bis 12:30 Uhr geöff-
net.
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Neubau eines Feuerwehrgerätehauses „Hegge“
Fortsetzung Titelseite

Bereits 2023 begannen die ers-
ten Planungen zum Neubau ei-
nes Feuerwehrgerätehauses für
die Löschgruppen Auenhausen
und Frohnhausen. Da das OVG
NRW mit Urteil vom 21.03.2024
allerdings einige Ziele des Lan-
desentwicklungsplanes (LEP
NRW) für unwirksam erklärt
hatte, konnte die Genehmigung
für die entsprechende Flächen-
nutzungsplanänderung nicht
mehr erteilt werden. Die Stadt
Brakel stellte daraufhin den
Antrag auf ein Zielabwei-
chungsverfahren bei der Be-
zirksregierung Detmold, um die
planungsrechtlichen Vorausset-
zungen für den Bau zu schaf-
fen. Am 12. Februar 2025 er-
teilten die fachlich betroffenen
Ministerien und der Fachaus-
schuss für Wirtschaft, Industrie,
Klimaschutz und Energie das
entsprechende Benehmen.
Nach dem Eingang des Zielab-
weichungsbescheides wird er-
neut ein Genehmigungsantrag
zur 60. Flächennutzungsplan-
änderung bei der Bezirksregie-
rung Detmold eingereicht, die
dann aufgrund der veränderten
formellen Voraussetzungen die
Genehmigung zum Bau ertei-
len kann.
„Die Anforderungen an die Feu-
erwehreinsatzkräfte, aber auch
an die Feuerwehrgerätehäuser
sind in den letzten Jahren stark
angestiegen. Auch unsere Ge-
rätehausstandorte in Auenhau-
sen und Frohnhausen können
diesen erhöhten Anforderungen
nicht mehr gerecht werden“,
erklärte der Leiter der Feuer-
wehr, Sven Heinemann. Die
Raumangebote in der jetzigen
Ausführung entsprechen nicht
mehr dem technischen Stand,
den Normvorschriften und den
heutigen baulichen Anforderun-
gen, die an eine Einrichtung des
örtlichen und überörtlich akti-
ven Brandschutzes gestellt wer-
den“, so Heinemann. Eine Sa-
nierung und Anpassung an die
Vorgaben der DIN könne daher

an den derzeitigen Standorten
in Auenhausen und Frohnhau-
sen nicht mehr realisiert wer-
den.
Bereits im Juni 2023 wurde da-
her nach dem Beschluss des
Rates ein Grundstück in der
Gemarkung Frohnhausen für
den Neubau eines Feuerwehr-
gerätehauses erworben, be-
richtet der Allgemeine Vertre-
ter des Bürgermeisters Alexan-
der Kleinschmidt. Um den Bau
in diesem Bereich verwirklichen
zu können, wurde dann eine Än-
derung des dort bestehenden
Flächennutzungsplanes der
Stadt Brakel erforderlich und
seitens der Stadt ein Antrag auf
Genehmigung der 60. Flächen-
nutzungsplanänderung bei der
Bezirksregierung Detmold ein-
gereicht.
Mit Urteil vom 21.03.2024 habe
das OVG NRW allerdings eini-
ge Ziele des Landesentwick-
lungsplanes (LEP NRW) für un-
wirksam erklärt und eine Ge-
nehmigung konnte nicht mehr
erteilt werden. Trotz Verlänge-

rung der Genehmigungsfrist sei
keine Änderung der Situation
eingetreten, die Stadt Brakel
stand allerdings weiterhin im
konstruktiven Austausch mit
der Bezirksregierung, so Klein-
schmidt.
Im Zeitraum Oktober/November
2024 eröffnete die Bezirksre-
gierung Detmold dann in enger
Absprache mit dem zuständi-
gen Ministerium der Stadt Bra-
kel die Möglichkeit zur Durch-
führung eines sogenannten Ziel-
abweichungsverfahrens gemäß
§ 16 Absatz 1 Landesplanungs-
gesetz Nordrhein-Westfalen
(LPlG NRW). Die Stadt stellte
daraufhin den Antrag auf ein
Zielabweichungsverfahren bei
der Bezirksregierung Detmold
und erörterte die besonderen
Umstände des Vorhabens. Nach
Benehmensherstellung der
fachlich betroffenen Ministeri-
en und des Fachausschusses für
Wirtschaft, Industrie, Klima-
schutz und Energie am 12. Feb-
ruar 2025, steht nur noch der
entsprechend aus diesem Ver-

Gut ereichbar für alle drei Heggedörfer soll an diesem Standort das gemeinsame FeuerwehrgerätehausGut ereichbar für alle drei Heggedörfer soll an diesem Standort das gemeinsame FeuerwehrgerätehausGut ereichbar für alle drei Heggedörfer soll an diesem Standort das gemeinsame FeuerwehrgerätehausGut ereichbar für alle drei Heggedörfer soll an diesem Standort das gemeinsame FeuerwehrgerätehausGut ereichbar für alle drei Heggedörfer soll an diesem Standort das gemeinsame Feuerwehrgerätehaus
entstehen.entstehen.entstehen.entstehen.entstehen.

fahren herzuleitende sog. Ziel-
abweichungsbescheid aus. „So-
bald dieser Bescheid vorliegt,
wird lediglich noch einmal der
Genehmigungsantrag zur 60.
Flächennutzungsplanänderung
der Stadt Brakel bei der Be-
zirksregierung Detmold einge-
reicht, die nunmehr aufgrund
der veränderten formellen Vor-
aussetzungen die Genehmi-
gung erteilen kann“, erklärte
Ines Koßmann, Leiterin des
städtischen Bauamtes. Somit
konnten planungsrechtlich alle
Hürden zur Errichtung des Feu-
erwehrgerätehauses genom-
men werden und der Umsetzung
des Projektes steht dahinge-
hend nichts mehr entgegen.
„Die Stadt Brakel ist hartnä-
ckig geblieben und hat an ih-
rem Ziel festgehalten“, beton-
te MdL Matthias Goeken. Die-
se Hartnäckigkeit habe sich nun
ausgezahlt und die ersten Wei-
chen für den Bau des Feuer-
wehrgerätehauses seien ge-
stellt, so der Landtagsabgeord-
nete.

Ende: Der Bürgermeister informiertEnde: Der Bürgermeister informiertEnde: Der Bürgermeister informiertEnde: Der Bürgermeister informiertEnde: Der Bürgermeister informiert
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Malteser aus Brakel sorgen für Sicherheit beim
Nieheimer Rosenmontagsumzug
Begleitet vom Nieheimer Kar-
nevals-Schlachtruf „Olle Meh“
werden die Brakeler Malteser
auch in diesem Jahr wieder für
die Sicherheit und das Wohler-
gehen der feierlustigen Karne-
valisten in der Käsestadt sor-
gen. Beim Rosenmontagszug
2025 sind die Malteser mit sie-
ben Helferinnen und Helfern so-
wie einem Krankentransportwa-
gen (KTW) vor Ort. Zwei Erstver-
sorgungsteams werden während
des gesamten Umzugs in der
Menge unterwegs sein, um im
Notfall schnell und professionell
Hilfe zu leisten.
Die Malteser aber sind nicht nur
beim Straßenkarneval, sondern
auch bei anderen Großveranstal-
tungen wie dem Annentag, dem
Nieheimer Käsemarkt, auf der
Freilichtbühne Bökendorf und bei
Sportveranstaltungen im Ein-
satz. Für die meisten Helferinnen
und Helfer gehört jedoch der Ein-
satz während des fröhlichen und
familienfreundlichen Karnevals-
umzuges am Rosenmontag zu
den Highlights des Jahres.
Neben ihren Einsätzen im Karne-
val erinnern sich die Malteser
auch gerne an den Sommer 2024
zurück, als sie als Bereitschafts-
reserve für die Fußball-Europa-
meisterschaft unterwegs waren.
Im letzten Jahr konnte außerdem
das 55-jährige Bestehen des Bra-
keler Stadtverbandes gefeiert
werden.
Ein weiteres beliebtes Angebot
der Malteser ist das monatliche
Stehcafé, das nach dem sonntäg-
lichen Gottesdienst vor der Kir-
che St. Michael stattfindet. Hier
haben die Initiatorinnen Annette
Gödde und Rita Kordisch schon

viele neue Kontakte mit Men-
schen knüpfen können, die an ei-
nem Ehrenamt interessiert sind.
Auch für den Katastrophenschutz
werden neue Helferinnen und Hel-
fer gesucht. Aktuell läuft eine gro-
ße Spendenaktion zur Finanzie-
rung eines neuen Einsatzfahrzeu-
ges, da der alte KTW mit Baujahr
2002 längst in die Jahre gekom-
men ist.
Die Malteser in Brakel haben für
die Zukunft viel vor und freuen
sich über jede Art von Hilfe und
Förderung. Wer die Malteser un-
terstützen möchte oder Lust hat,
sich ehrenamtlich zu engagieren,
ist bei den Maltesern Brakel herz-
lich willkommen. Mehr dazu und
Kontakt über: malteser-brakel.de

Das Stehcafé nach dem Gottesdienst erfreut sich großer Beliebtheit.Das Stehcafé nach dem Gottesdienst erfreut sich großer Beliebtheit.Das Stehcafé nach dem Gottesdienst erfreut sich großer Beliebtheit.Das Stehcafé nach dem Gottesdienst erfreut sich großer Beliebtheit.Das Stehcafé nach dem Gottesdienst erfreut sich großer Beliebtheit.
Malteser Oliver Baumann schenkt Kaffee und Mineralwasser aus.Malteser Oliver Baumann schenkt Kaffee und Mineralwasser aus.Malteser Oliver Baumann schenkt Kaffee und Mineralwasser aus.Malteser Oliver Baumann schenkt Kaffee und Mineralwasser aus.Malteser Oliver Baumann schenkt Kaffee und Mineralwasser aus.

Im Einsatz Karneval 2024 in Nieheim: (v.r.) Oliver Baumann, Luisa Rode und Marlon Rieger von den MaltesernIm Einsatz Karneval 2024 in Nieheim: (v.r.) Oliver Baumann, Luisa Rode und Marlon Rieger von den MaltesernIm Einsatz Karneval 2024 in Nieheim: (v.r.) Oliver Baumann, Luisa Rode und Marlon Rieger von den MaltesernIm Einsatz Karneval 2024 in Nieheim: (v.r.) Oliver Baumann, Luisa Rode und Marlon Rieger von den MaltesernIm Einsatz Karneval 2024 in Nieheim: (v.r.) Oliver Baumann, Luisa Rode und Marlon Rieger von den Maltesern
Brakel mit zwei Helfern der Gliederung Lippstadt.Brakel mit zwei Helfern der Gliederung Lippstadt.Brakel mit zwei Helfern der Gliederung Lippstadt.Brakel mit zwei Helfern der Gliederung Lippstadt.Brakel mit zwei Helfern der Gliederung Lippstadt.

Das Malteser Stehcafé-Team mit (v.l.) Annette Gödde, Rita Kordisch,Das Malteser Stehcafé-Team mit (v.l.) Annette Gödde, Rita Kordisch,Das Malteser Stehcafé-Team mit (v.l.) Annette Gödde, Rita Kordisch,Das Malteser Stehcafé-Team mit (v.l.) Annette Gödde, Rita Kordisch,Das Malteser Stehcafé-Team mit (v.l.) Annette Gödde, Rita Kordisch,
Lorenzo Rino del Favero, Lucas Beimel und Oliver Baumann.Lorenzo Rino del Favero, Lucas Beimel und Oliver Baumann.Lorenzo Rino del Favero, Lucas Beimel und Oliver Baumann.Lorenzo Rino del Favero, Lucas Beimel und Oliver Baumann.Lorenzo Rino del Favero, Lucas Beimel und Oliver Baumann.
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Auszeichnung für Brauerei-Flaggschiff
Rheder-Pils ist Bier des Monats und hat gute Chancen auf den Jahressieg

Pro-Bier-Vorsitzender Frank Winkel (l.) hat Brauereichef FerdinandPro-Bier-Vorsitzender Frank Winkel (l.) hat Brauereichef FerdinandPro-Bier-Vorsitzender Frank Winkel (l.) hat Brauereichef FerdinandPro-Bier-Vorsitzender Frank Winkel (l.) hat Brauereichef FerdinandPro-Bier-Vorsitzender Frank Winkel (l.) hat Brauereichef Ferdinand
Baron von Spiegel die Auszeichnung überbracht.Baron von Spiegel die Auszeichnung überbracht.Baron von Spiegel die Auszeichnung überbracht.Baron von Spiegel die Auszeichnung überbracht.Baron von Spiegel die Auszeichnung überbracht.

Rheder. Aller guten Dinge sind
drei. Im November 2022 waren
schon der Regimentsbock und im
Januar 2021 der Husarentrunk der
Schlossbrauerei Rheder als Bier
des Monats ausgezeichnet wor-
den. Jetzt hat auch das Flaggschiff
der Gräflich von Mengersen“sche
Dampfbrauerei, das Rheder Pils
die begehrte Auszeichnung erhal-
ten. Vergeben wird der Preis von
dem bundesweiten Pro-Bier-Club.
„Das Rheder-Pils ist so etwas wie
das Flaggschiff unserer Brauerei.
Die Verarbeitung von hochwerti-
gem Malz, Gerste, auserlesenen
Hopfenqualitäten und quellfri-
schem Brauwasser aus dem Na-
turschutgebiet Sieseberg geben
diesem edlen Pils eine besondere
Frische und seinen runden, fein-
herben Geschmack“, freut sich
Brauereichef Ferdinand Baron von
Spiegel (36) über die Auszeich-
nung.
„Hier vor Ort in Rheder in der
Schlossbrauerei spürt man die
Jahrhunderte lange Bierkultur und
die Brautradition, die hier gelebt
wird“, sagte Frank Winkel, Vorsit-
zender des Pro-Bier-Clubs, der
seinen Sitz in Lünen, im Kreis Unna
hat. Mit der Auszeichnung als Bier
des Monats hat das Rheder Pils
nun auch gute Chancen, als Bier
des Jahres ausgezeichnet zu wer-
den. Seit 27 Jahren wird diese
Auszeichnung erteilt. Mit seinen
6.000 Mitgliedern ist der Pro-Bier-
Club die größte bundesweite Kon-

sumentenvereinigung für Bierkul-
tur. Insgesamt gibt es in Deutsch-
land 1.540 Brauereien mit mehr
als 7.000 Biermarken. Ziel des
Pro-Bier-Clubs ist es, die Braue-
reivielfalt zu wahren und Bier als
Kulturgut in Deutschland anzuse-
hen. Das Rheder Pils sei hierfür
ein sehr gutes Beispiel: Dieses
Pils überzeugt durch seine klare
Reinheit und ausgewogene Bit-
terkeit. Glänzend goldgelb mit
einer stabilen, feinporigen
Schaumkrone, die sich lange hält.
Feine Malznoten treffen auf eine
frische Hopfenblume mit dezent
grasigen und floralen Anklängen.
Eine leichte Zitrusnote verleiht
dem Bier eine angenehme Fri-
sche. Im Antrunk zeigt sich das
Rheder Pils angenehm mild mit
einer sanften Malzsüße. Der Hop-
fen entfaltet eine harmonische
Bitterkeit, die nicht zu dominant
ist, sondern perfekt ausbalanciert
wirkt. Die Rezenz ist lebendig,
aber nicht aufdringlich und sorgt
für eine erfrischende Trinkbarkeit.
Schlank, spritzig und erfrischend
- ein klassisches Pils mit ange-
nehmer Kohlensäure. So steht es
im Begleittext zur Urkunde.
1686 wird dem Besitzer des Rit-
tergutes Rheder, Christian Falcko
Freiherr von Mengersen, vom
Fürstbischof von Paderborn das
Braurecht erteilt. Im Jahr 1716
erteilt sein Sohn Burchardus Bru-
no Freiherr von Mengersen, Mi-
nister beim Fürstbischof in Pader-

born, den damals noch jungen
Barockarchitekten Johann Conrad
Schlaun mit dem Bau der hufei-
senförmigen Vorburg, in der sich
seit dem ersten Tag die einzelnen
Abteilungen der Brauerei befin-
den. So ist es bis heute. „Natür-
lich arbeiten wir hart daran, in
diesem vorgesteckten traditionel-
len Rahmen auch immer auf dem
technisch besten Stand zu sein“,
betont der Baron. So wurde über
die Wintermonate in eine Gene-
ralüberholung der Abfüllanlage
und eine neue Etikettiermaschi-
ne investiert. „Das hat einen
sechstelligen Betrag gekostet,
aber es geht darum, uns weiterhin
zukunftssicher aufzustellen“, be-
tont Ferdinand von Spiegel. Ende
Juni freuen sich der Baron und
seine Frau Marie von Spiegel (35)
auf die Geburt ihres ersten Kin-
des.

Die Schlossbrauerei hat 17 Mitar-
beiter und konnte im letzten Jahr
ihren Umsatz um vier Prozent stei-
gern. Am Sonntag, 4. Mai, startet
die Schlossbrauerei Rheder mit
dem traditionellen Hoffest in die
Biergartensaison.

Seit 1716 residiert die Schloss-Seit 1716 residiert die Schloss-Seit 1716 residiert die Schloss-Seit 1716 residiert die Schloss-Seit 1716 residiert die Schloss-
brauerei in der Vorburg von Schlossbrauerei in der Vorburg von Schlossbrauerei in der Vorburg von Schlossbrauerei in der Vorburg von Schlossbrauerei in der Vorburg von Schloss
Rheder.Rheder.Rheder.Rheder.Rheder.

Braumeister Michael Lange an derBraumeister Michael Lange an derBraumeister Michael Lange an derBraumeister Michael Lange an derBraumeister Michael Lange an der
neuen Etikettiermaschine.neuen Etikettiermaschine.neuen Etikettiermaschine.neuen Etikettiermaschine.neuen Etikettiermaschine.
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Wichtiger Dienst für das Sozialgefüge der Stadt
Die Ausgabestelle des Brakeler Vereins „Tischlein Deck Dich“ ist seit Jahresbeginn
umfangreich renoviert worden

Die Engagierten des Brakeler Tischlein-Deck-Dich-Vereins freuen sich über die frisch renovierten Räumlich-Die Engagierten des Brakeler Tischlein-Deck-Dich-Vereins freuen sich über die frisch renovierten Räumlich-Die Engagierten des Brakeler Tischlein-Deck-Dich-Vereins freuen sich über die frisch renovierten Räumlich-Die Engagierten des Brakeler Tischlein-Deck-Dich-Vereins freuen sich über die frisch renovierten Räumlich-Die Engagierten des Brakeler Tischlein-Deck-Dich-Vereins freuen sich über die frisch renovierten Räumlich-
keiten.keiten.keiten.keiten.keiten.

Dank einer hohen Spendenbereit-Dank einer hohen Spendenbereit-Dank einer hohen Spendenbereit-Dank einer hohen Spendenbereit-Dank einer hohen Spendenbereit-
schaft gibt es zur Wiedereröffnungschaft gibt es zur Wiedereröffnungschaft gibt es zur Wiedereröffnungschaft gibt es zur Wiedereröffnungschaft gibt es zur Wiedereröffnung
auch Kaffee und Kakao für dieauch Kaffee und Kakao für dieauch Kaffee und Kakao für dieauch Kaffee und Kakao für dieauch Kaffee und Kakao für die
Bedürftigen.Bedürftigen.Bedürftigen.Bedürftigen.Bedürftigen.

Ein ehemaliges Wirtschaftsgebäude im Innenhof des historischen Kapu-Ein ehemaliges Wirtschaftsgebäude im Innenhof des historischen Kapu-Ein ehemaliges Wirtschaftsgebäude im Innenhof des historischen Kapu-Ein ehemaliges Wirtschaftsgebäude im Innenhof des historischen Kapu-Ein ehemaliges Wirtschaftsgebäude im Innenhof des historischen Kapu-
zinerklosters dient als Ausgabestelle.zinerklosters dient als Ausgabestelle.zinerklosters dient als Ausgabestelle.zinerklosters dient als Ausgabestelle.zinerklosters dient als Ausgabestelle.

Von außen sieht die Ausgabestel-
le aus wie immer. Doch innen hat
sich viel getan. „Wir haben hier
richtig gründlich durchrenoviert,
das war einfach mal dringend nö-
tig, jetzt können wir unsere Ar-
beit auch viel besser machen“,
sagt die Vorsitzende Gabi El-
bracht-Hülseweh. Die Ausgabe-
stelle des Brakeler Vereins „Tisch-
lein Deck Dich“ war seit Jahres-
beginn provisorisch ins Pfarrzen-
trum verlegt worden. Am Mitt-
woch, 19. Februar, findet die Le-
bensmittelausgabe nach der Re-
novierung erstmals wieder an ge-
wohnter Stelle statt.
Das ehemalige Stallgebäude im
Innenhof des als Pfarrzentrum ge-
nutzten historischen Klosterbaus
neben der Kapuzinerkirche wur-
de ordentlich aufgemöbelt. Ein
neuer Boden wurde verlegt, Re-
gale wurden passgenau den Räum-
lichkeiten angepasst. Ein beson-
deres Augenmerk wurde auf die
Hygiene gelegt. „Die Theke hat
eine Chromstahlauflage und die
Wände wurden mit abwaschbarer
Farbe gestrichen, heute Mittag
hat das Gesundheitsamt die Räu-
me geprüft und uns seine sehr
gute Note erteilt“, freut sich Vor-
sitzende.
Die Kosten wurden zu einem gro-
ßen Teil durch Spenden und durch
die Kirchengemeinde gedeckt.
„Es handelt sich um ein Gebäude

der Kirchengemeinde das wir kos-
tenlos dem Verein zur Verfügung
stellen, gleichwohl soll es sich in
einem guten Zustand befinden“,
betont Pfarrverbundsleiter Mon-
signore Andreas Kurte.
Die Initiative „Tischlein Deck
Dich“ engagiert sich ähnlich wie
Tafel-Vereine für kostenlose Le-
bensmittelspenden für Menschen,
die sich den Gang in den Super-

markt oftmals nicht mehr leisten
können. „Wir haben auch hier im
schönen Brakel ein hohes Maß an
verdeckter Armut und Tischlein
Deck Dich gehört zu den wichti-
gen Gruppierungen der Caritas
und unserer Stadt Brakel“, be-
tont Pfarrleiter Kurte.
Bereits seit 2008 gibt es die Initi-
ative, die von der Brakeler Cari-
taskonferenz ins Leben gerufen
wurde. Bis vor fünf Jahren fand
die Lebensmittelausgabe im heu-
tigen Pfarrbüro am Kirchplatz
statt. Seither ist die Nachfrage
ständig gestiegen. 2018 wurde
Tischlein Deck Dich in einen ei-
genständigen Verein unter dem
Dach der Kirchengemeinde um-
gewandelt. 2020 erfolgte der Um-
zug in die jetzigen Räumlichkei-
ten an der Kapuzinerkirche. „Ak-
tuell versorgen wir rund 350 Men-
schen mit unseren Lebensmittel-
spenden“, sagt die Vorsitzende.
Rund 35 Aktive kümmern sich in-
nerhalb des Vereins um die Be-
reitstellung und Verteilung der
Lebensmittel. „Diese Menschen
leisten einen sehr wichtigen
Dienst für das Sozialgefüge in un-
serer Stadt“, lobt auch der Allge-
meine Bürgermeister-Vertreter

Alexander Kleinschmidt die Arbeit
von Tischlein Deck Dich.
Zweimal im Monat werden mitt-
wochs von 13 bis 16 Uhr Lebens-
mittelspenden gegen eine sym-
bolische Gebühr an Bedürftige
abgegeben. Neben Lebensmittel-
spenden von örtlichen Super-
märkten muss der Verein auch
viele Produkte wie Milch zukau-
fen Vorsitzende Gabriele Elbracht-
Hülseweh: „Danke eines hohen
Spendenaufkommens haben wir
zur Wiedereröffnung für 2.000
Euro Waren zukaufen können und
sind in der glücklichen Lage, den
Menschen auch mal Kaffee und
Kakao in die Tüte zu packen, was
nicht selbstverständlich ist.“
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Neuer Schnupperkurs
Tanzen bei der DJK Brakel

RV Nethegau Brakel lädt zum Frühjahrsturnier

„Let’s dance“ geht in die 18. Run-
de und auch bei der DJK Brakel
haben alle Interessierten die Ge-
legenheit, sich zu Disco Fox, Cha-
Cha und Co auf’s Parkett zu wa-
gen. Am 27. April, um 18 Uhr, star-
tet auf vielfachen Wunsch in der
Jugendfreizeitstätte in Brakel (Hei-
lige Seele) wieder ein Schnupper-
kurs mit insgesamt sechs Einhei-
ten. Der Schnupperkurs richtet
sich ausdrücklich an alle Alters-
stufen von U20 bis Ü50 - jede und
jeder ist herzlich willkommen. Es
sind keine Vorkenntnisse erforder-
lich - Spaß an der Bewegung zur
Musik und mit der Partnerin/dem
Partner sollte man mitbringen -
alles andere findet sich im ge-
meinsamen Lernen.
Der erfahrene Tanztrainer Martin
Ellermann wird in lockerer Atmos-
phäre Grundkenntnisse im Stan-
dard- und Lateintanz vermitteln,
auch der Disco fox kommt nicht zu
kurz. Es stehen keine komplizier-
ten Schrittfolgen im Fokus, son-
dern ein Einfühlen in den Rhyth-
mus und den speziellen Charak-
ter des jeweiligen Tanzes. Ganz

gleich ob im wiegenden Walzer-
schritt, im quirligen Discofox oder
dem fröhlichen Cha-Cha-Cha - der
Spaß am Tanzen steht im Vorder-
grund. Der Saal der Jugendfrei-
zeitstätte mit seinem hervorra-
genden Parkett bietet sich für ei-
nen Tanzkurs besonders an - gro-
ße Spiegelflächen motivieren und
geben den Tanzpaaren direktes
Feedback. Die Teilnahme von Sin-
gles ist möglich, da sich so mit
etwas Glück neue Tanzpaare zu-
sammenfinden. Nach erfolgrei-
chem Schnupperkurs kann in die
Tanzabteilung der DJK gewech-
selt werden, die montags in der
Stadthalle trainiert.
Eine besondere „Belohnung“ kann
die Teilnahme am diesjährigen
„Mittsommerball“ der DJK Bra-
kel sein, der am 14. Juni wieder
eine große Schar an Tanzbegeis-
terten anziehen wird. Die bekann-
te NoLimit-Band aus Warburg wird
hierzu wieder Tanzmusik vom
Feinsten bieten.
Kontakt:
Martin Ellermann - 01714457104
Info: djk-brakel.de/neuigkeiten

Ein erfolgreiches Jubiläumsjahr 2024 liegt hinter dem RV NethegauEin erfolgreiches Jubiläumsjahr 2024 liegt hinter dem RV NethegauEin erfolgreiches Jubiläumsjahr 2024 liegt hinter dem RV NethegauEin erfolgreiches Jubiläumsjahr 2024 liegt hinter dem RV NethegauEin erfolgreiches Jubiläumsjahr 2024 liegt hinter dem RV Nethegau
Brakel. Mit dem Frühjahrsturnier wird in die neue Turniersaison gestar-Brakel. Mit dem Frühjahrsturnier wird in die neue Turniersaison gestar-Brakel. Mit dem Frühjahrsturnier wird in die neue Turniersaison gestar-Brakel. Mit dem Frühjahrsturnier wird in die neue Turniersaison gestar-Brakel. Mit dem Frühjahrsturnier wird in die neue Turniersaison gestar-
tet.tet.tet.tet.tet.

Der Reiterverein Nethegau
Brakel richtet vom Freitag, 7.
März, bis Sonntag, 9. März,
sein diesjähriges Frühjahrstur-
nier auf der Reitanlage am Kai-
serbrunnen aus. Das Frühjahrs-
turnier mit Spring- und Dres-
surprüfungen bildet den sport-
lichen Auftakt zu einer Vielzahl
an Veranstaltungen in diesem
Jahr.
Über 200 Reiter haben sich für
diese Veranstaltung geeldet,
um an den drei Turniertagen in
18 unterschiedlichen Prüfungen
in der Reithalle anzutreten. Die
Mitglieder des Reitervereins
haben in zahlreichen Arbeits-
stunden die Reitanlage aus dem
Winterschlaf geholt und für die
kommende Turniersaison vorbe-
reitet. Sportliche Highlights
sind die Springprüfungen der
Klasse M am Samstag ab ca. 17
Uhr und am Sonntagnachmit-
tag ab ca 15.30 Uhr. Vorher zei-
gen am Sonntagnachmittag

noch die jüngsten Turnierteil-
nehmer im Rahmen des Führ-
zügelwettbewerbes ihr Können.
Um den sportlichen Teil auch
gebührend genießen zu kön-
nen, werden an allen Turnierta-
gen Teilnehmer und Zuschauer
in der Cafeteria mit unter-
schiedlichsten Speisen und Ge-
tränken versorgt. Der Eintritt
ist an allen Tagen frei.
Das Frühjahrsturnier 2025 star-
tet bereits am Freitagmittag
(11 Uhr) mit den Springprüfun-
gen für die Nachwuchspferde,
anschließend folgen ab 15 Uhr
Dressurprüfungen der Klasse A
und L. Der reiterliche Nach-
wuchs stellt sein Können am
Samstag- und Sonntagvormit-
tag bei Dressur- und Springprü-
fungen unter Beweis.
Weitere Informationen und eine
Zeiteinteilung können auf der
Homepage www.reiterverein-
nethegau.de eingesehen wer-
den
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Haushaltsrede 2025
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Liebe Bürgerinnen und Bürger,
ich lade Sie recht herzlich ein,
die Rede zum Haushalt der
Stadt Brakel auf der Homepage
unserer Partei nachzulesen, die
im Rat vor der Verabschiedung
des Haushalts 2025 behalten
wurde.

Sie finden die Rede -und immer
wieder akteuelle Stellungnahmen
zur kommunalen Politik- unter
www.gruene-brakel.de
Gez.
Ulrike Hogrebe-Oehlschläger
Fraktionsvorsitzende

Ulrike Hogrebe-Oehlschläger

BeSte Stadtwerke
fördern den TC 1989 Nethegau e.V.
Die Gewinner des Nachhaltigkeitsfonds stehen fest - Tennisverein
aus Hembsen ein Gewinner

Mitglieder-
versammlung
TC 1989
Nethegau e.V.
Der Vorstand lädt alle Mitglieder
herzlich gerne zur ordentlichen Mit-
gliederversammlung am 22. März,
um 19 Uhr, in das Clubhaus ein. Für
das leibliche Wohl ist bestens ge-
sorgt. Sollte es Themen geben, wel-
che in der Versammlung erörtert wer-
den sollen, bitten wir um Mitteilung
an den 1. Vorsitzenden bis zum 16.
März, um diese auf die Tagesord-
nung zu setzen.
Der Vorstand

(v.l.) Benedikt Wiedemeier (Geschäftsführer TC 1989 Nethegau e.V.)(v.l.) Benedikt Wiedemeier (Geschäftsführer TC 1989 Nethegau e.V.)(v.l.) Benedikt Wiedemeier (Geschäftsführer TC 1989 Nethegau e.V.)(v.l.) Benedikt Wiedemeier (Geschäftsführer TC 1989 Nethegau e.V.)(v.l.) Benedikt Wiedemeier (Geschäftsführer TC 1989 Nethegau e.V.)
und Nicole Ulbrich (BeSte Stadtwerke GmbH). Foto: BeSte Stadtwerkeund Nicole Ulbrich (BeSte Stadtwerke GmbH). Foto: BeSte Stadtwerkeund Nicole Ulbrich (BeSte Stadtwerke GmbH). Foto: BeSte Stadtwerkeund Nicole Ulbrich (BeSte Stadtwerke GmbH). Foto: BeSte Stadtwerkeund Nicole Ulbrich (BeSte Stadtwerke GmbH). Foto: BeSte Stadtwerke
GmbHGmbHGmbHGmbHGmbH

Im vergangenen Jahr hatten sich
zahlreiche Vereine und Organisa-
tionen für eine Unterstützung ih-
rer Projekte durch den Nachhal-
tigkeitsfonds der BeSte Stadtwer-
ke GmbH beworben. 13 Vereine
wurden ausgewählt und können
sich über eine Förderung von bis
zu 3.000 Euro freuen. Der Tennis-
verein aus Hembsen, der TC 1989
Nethegau e.V., ist mit seinem Pro-
jekt „Energetische Sanierung des
Vereinsheimes“ in Hembsen ei-
ner der Gewinner.
Das Vereinsheim des TC 1989 Ne-
thegau wurde 1994 erbaut und
bildet mit seinen rund 66 Qua-
dratmetern den zentralen Anlauf-
ort für alle Mitglieder und Ten-
nisspieler. Benedikt Wiedemeier
erklärte als Vertreter des örtli-
chen Tennisvereins, dass der Ver-
ein im vergangenen Jahr umfang-
reiche Modernisierungsmaßnah-
men vorgenommen habe, um das
Vereinsheim fit für die Zukunft
zu machen. Zu den umgesetzten
Maßnahmen zählen der Aus-
tausch der alten Fenster gegen
moderne, dreifach gedämmte und
einbruchsichere Varianten, die
Umstellung der unflexiblen und
kostspieligen Nachtspeicheröfen

auf eine effiziente Pelletheizung
sowie die Installation eines Bal-
konkraftwerks zur Deckung der
Grundlast.
Darüber hinaus wurde die gesam-
te Beleuchtung auf LED-Techno-
logie umgestellt. Diese Schritte
sollen nicht nur die Energiekos-
ten senken, sondern auch die
Umweltfreundlichkeit des Vereins
steigern.

BeSte-Mitarbeiterin Nicole Ul-
brich übergab nun eine Urkunde
an den Verein. „Wir freuen uns,
dass der Tennisverein mit diesen
zukunftsweisenden Maßnahmen
ein starkes Zeichen für Nachhal-
tigkeit und Energieeffizienz setzt.
Dadurch werden in Hembsen so-
wohl die Umwelt geschont als auch
langfristig die Betriebskosten ge-
senkt.“

Trauercafe im
Ankerplatz
Das Trauercafe der Hospizgruppe
Brakel e.V. öffnet am Sonntag, 9.
März, wie immer an jedem zweiten
Sonntag im Monat, um 15 Uhr, in
den Räumen des Ankerplatzes, Ost-
heimer Straße 17 in Brakel.
Herzliche Einladung an alle, die sich
von diesem Angebot angesprochen
fühlen. Eine Anmeldung ist nicht er-
forderlich. Bei Rückfragen wenden
Sie sich gern an:
Frau Daniela Nowak-Henkel mit der
Telefonnummer: 01515-9407196
Frau Rita Tensi mit der Telefonnum-
mer: 0151-59879616
Dr. Peter Kleine mit der Telefon-
nummer: 0176-22058992
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Neue Technik
begeistert Senioren
KHWE schafft mit Unterstützung
der AOK NordWest fünf „Care Tables“ an

Mit Unterstützung der AOK NordWest hat die KHWE fünf „Care Tables“Mit Unterstützung der AOK NordWest hat die KHWE fünf „Care Tables“Mit Unterstützung der AOK NordWest hat die KHWE fünf „Care Tables“Mit Unterstützung der AOK NordWest hat die KHWE fünf „Care Tables“Mit Unterstützung der AOK NordWest hat die KHWE fünf „Care Tables“
für ihre Seniorenhäuser angeschafft. Im St. Josef Seniorenhaus infür ihre Seniorenhäuser angeschafft. Im St. Josef Seniorenhaus infür ihre Seniorenhäuser angeschafft. Im St. Josef Seniorenhaus infür ihre Seniorenhäuser angeschafft. Im St. Josef Seniorenhaus infür ihre Seniorenhäuser angeschafft. Im St. Josef Seniorenhaus in
Bökendorf wurde das neue Gerät bereits getestet: (v.l.) BetreuungskraftBökendorf wurde das neue Gerät bereits getestet: (v.l.) BetreuungskraftBökendorf wurde das neue Gerät bereits getestet: (v.l.) BetreuungskraftBökendorf wurde das neue Gerät bereits getestet: (v.l.) BetreuungskraftBökendorf wurde das neue Gerät bereits getestet: (v.l.) Betreuungskraft
Monika Pedazus, Ursula Schneider, Hildegard Köhne, Stephanie MaiMonika Pedazus, Ursula Schneider, Hildegard Köhne, Stephanie MaiMonika Pedazus, Ursula Schneider, Hildegard Köhne, Stephanie MaiMonika Pedazus, Ursula Schneider, Hildegard Köhne, Stephanie MaiMonika Pedazus, Ursula Schneider, Hildegard Köhne, Stephanie Mai
(Stabsstelle Altenhilfe), Petra Murrenhoff (Spezialistin für betriebliche(Stabsstelle Altenhilfe), Petra Murrenhoff (Spezialistin für betriebliche(Stabsstelle Altenhilfe), Petra Murrenhoff (Spezialistin für betriebliche(Stabsstelle Altenhilfe), Petra Murrenhoff (Spezialistin für betriebliche(Stabsstelle Altenhilfe), Petra Murrenhoff (Spezialistin für betriebliche
Gesundheitsförderung der AOK NordWest), Einrichtungsleiter MarcGesundheitsförderung der AOK NordWest), Einrichtungsleiter MarcGesundheitsförderung der AOK NordWest), Einrichtungsleiter MarcGesundheitsförderung der AOK NordWest), Einrichtungsleiter MarcGesundheitsförderung der AOK NordWest), Einrichtungsleiter Marc
Finke, KHWE-Geschäftsführer Christian Jostes, Betreuungskraft Mari-Finke, KHWE-Geschäftsführer Christian Jostes, Betreuungskraft Mari-Finke, KHWE-Geschäftsführer Christian Jostes, Betreuungskraft Mari-Finke, KHWE-Geschäftsführer Christian Jostes, Betreuungskraft Mari-Finke, KHWE-Geschäftsführer Christian Jostes, Betreuungskraft Mari-
on Brus-Warneke und Gisela Rode.on Brus-Warneke und Gisela Rode.on Brus-Warneke und Gisela Rode.on Brus-Warneke und Gisela Rode.on Brus-Warneke und Gisela Rode.

Kreis Höxter. Kochrezepte,
Mensch ärgere Dich nicht oder
die aktuelle Tageszeitung - im St.
Josef Seniorenhaus der KHWE
läuft das von jetzt an über ein und
dasselbe Gerät. Seit rund einem
Monat ist der sogenannte „Care
Table“ in der Einrichtung im Ein-
satz und begeistert nicht nur die
Senioren. Insgesamt fünf Geräte
hat die KHWE mit Unterstützung
der AOK NordWest für die Senio-
reneinrichtungen in Bökendorf,
Brakel, Beverungen, Höxter und
Steinheim angeschafft.

„Die digitalen Aktivtische werden
bei uns täglich genutzt und fin-
den dabei immer wieder eine an-
dere Verwendung. Für uns ist es
eine tolle Unterstützung“, berich-
tet Betreuungskraft Marion Brus-
Warneke. Die Tische bieten zahl-
reiche interaktive Möglichkeiten,
um das körperliche und geistige
Wohlbefinden von pflegebedürfti-
gen Menschen nachhaltig zu för-
dern. Die Geräte lassen sich rol-
len, kippen oder aufstellen und
haben ein digitales Innenleben:
Puzzeln, Schach, Quizspiele oder

Nachrichten schauen - vieles ist
über Apps auf dem Display der
Tische möglich.
Sie sind Teil eines Projektes, prä-
ventive Maßnahmen zur Gesund-
heitsförderung in den Pflegeein-
richtungen zu etablieren und so-
mit die Gesundheit und die Le-
bensqualität der Bewohner nach-
haltig zu verbessern.
Auch Christian Jostes zeigt sich
begeistert über die digitalen In-

novationen in den Seniorenhäu-
sern. „Die Einsatzmöglichkeiten
sind so vielfältig und heben un-
ser Betreuungsangebot noch
einmal auf eine ganz neue Ebe-
ne.
Durch den gemeinsamen Um-
gang stärken die Geräte nicht
nur das Gemeinschaftsgefühl,
sondern verbessern auch die di-
gitale Teilhabe der Senioren“, so
der KHWE-Geschäftsführer.
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Die nächste Die nächste Die nächste Die nächste Die nächste Ausgabe erAusgabe erAusgabe erAusgabe erAusgabe erscheint am:scheint am:scheint am:scheint am:scheint am:
Dienstag, 18. März 2025Dienstag, 18. März 2025Dienstag, 18. März 2025Dienstag, 18. März 2025Dienstag, 18. März 2025
Annahmeschluss ist am:Annahmeschluss ist am:Annahmeschluss ist am:Annahmeschluss ist am:Annahmeschluss ist am:
10.03.2025 um 10 Uhr10.03.2025 um 10 Uhr10.03.2025 um 10 Uhr10.03.2025 um 10 Uhr10.03.2025 um 10 Uhr
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Dienstag, 4. MärzDienstag, 4. MärzDienstag, 4. MärzDienstag, 4. MärzDienstag, 4. März
City-ApothekeCity-ApothekeCity-ApothekeCity-ApothekeCity-Apotheke
Lange Straße 106, 33014 Bad Driburg, 05253/1281

Mittwoch, 5. MärzMittwoch, 5. MärzMittwoch, 5. MärzMittwoch, 5. MärzMittwoch, 5. März
Rosen-ApothekeRosen-ApothekeRosen-ApothekeRosen-ApothekeRosen-Apotheke
Nieheimer Straße 10, 33034 Brakel, 05272/9555

Donnerstag, 6. MärzDonnerstag, 6. MärzDonnerstag, 6. MärzDonnerstag, 6. MärzDonnerstag, 6. März
ApothekApothekApothekApothekApotheke e e e e WWWWWarburger Strarburger Strarburger Strarburger Strarburger Straßeaßeaßeaßeaße
Warburger Straße 14, 33034 Brakel, 05272/392263

Freitag, 7. MärzFreitag, 7. MärzFreitag, 7. MärzFreitag, 7. MärzFreitag, 7. März
Hirsch-ApothekeHirsch-ApothekeHirsch-ApothekeHirsch-ApothekeHirsch-Apotheke
Lange Torstraße 5, 34439 Willebadessen (Peckelsheim),
05644/1000

Samstag, 8. MärzSamstag, 8. MärzSamstag, 8. MärzSamstag, 8. MärzSamstag, 8. März
ApothekApothekApothekApothekApotheke am e am e am e am e am AnsgarAnsgarAnsgarAnsgarAnsgar
Brenkhäuser Straße 69, 37671 Höxter, 05271/699970

Sonntag, 9. MärzSonntag, 9. MärzSonntag, 9. MärzSonntag, 9. MärzSonntag, 9. März
Marien-ApothekeMarien-ApothekeMarien-ApothekeMarien-ApothekeMarien-Apotheke
Untere Hauptstraße 133, 37688 Beverungen (Dalhausen),
05645/78010

Montag, 10. MärzMontag, 10. MärzMontag, 10. MärzMontag, 10. MärzMontag, 10. März
Südstadt-ApothekeSüdstadt-ApothekeSüdstadt-ApothekeSüdstadt-ApothekeSüdstadt-Apotheke
Dringenbergerstraße 47, 33014 Bad Driburg,
05253/3989

Dienstag, 11. MärzDienstag, 11. MärzDienstag, 11. MärzDienstag, 11. MärzDienstag, 11. März
Brunnen-ApothekeBrunnen-ApothekeBrunnen-ApothekeBrunnen-ApothekeBrunnen-Apotheke
Lange Straße 119, 33014 Bad Driburg, 05253/2311

Mittwoch, 12. MärzMittwoch, 12. MärzMittwoch, 12. MärzMittwoch, 12. MärzMittwoch, 12. März
Vital-Apotheke im GesundheitszentrumVital-Apotheke im GesundheitszentrumVital-Apotheke im GesundheitszentrumVital-Apotheke im GesundheitszentrumVital-Apotheke im Gesundheitszentrum
Blankenauer Straße 4, 37688 Beverungen,
05273/368702

Donnerstag, 13. MärzDonnerstag, 13. MärzDonnerstag, 13. MärzDonnerstag, 13. MärzDonnerstag, 13. März
St. Nikolaus-ApothekeSt. Nikolaus-ApothekeSt. Nikolaus-ApothekeSt. Nikolaus-ApothekeSt. Nikolaus-Apotheke
Marktstraße 6, 33039 Nieheim, 05274/1212

Freitag, 14. MärzFreitag, 14. MärzFreitag, 14. MärzFreitag, 14. MärzFreitag, 14. März
ApothekApothekApothekApothekApotheke am e am e am e am e am Alten MarktAlten MarktAlten MarktAlten MarktAlten Markt
Lange Straße 75, 33014 Bad Driburg, 05253/981930

Samstag, 15. MärzSamstag, 15. MärzSamstag, 15. MärzSamstag, 15. MärzSamstag, 15. März
Center Center Center Center Center ApothekApothekApothekApothekApotheke Steinheime Steinheime Steinheime Steinheime Steinheim
Anton-Spilker-Straße 33, 32839 Steinheim,
05233/952535

Sonntag, 16. MärzSonntag, 16. MärzSonntag, 16. MärzSonntag, 16. MärzSonntag, 16. März
Annen-ApothekeAnnen-ApothekeAnnen-ApothekeAnnen-ApothekeAnnen-Apotheke
Hanekamp 25, 33034 Brakel, 05272/5245

Montag, 17. MärzMontag, 17. MärzMontag, 17. MärzMontag, 17. MärzMontag, 17. März
ApothekApothekApothekApothekApotheke e e e e WWWWWarburger Strarburger Strarburger Strarburger Strarburger Straßeaßeaßeaßeaße
Warburger Straße 14, 33034 Brakel, 05272/392263

Dienstag, 18. MärzDienstag, 18. MärzDienstag, 18. MärzDienstag, 18. MärzDienstag, 18. März
Marien-ApothekeMarien-ApothekeMarien-ApothekeMarien-ApothekeMarien-Apotheke
In der Woort 2, 37671 Höxter (Ottbergen),
05275/683

Mittwoch, 19. MärzMittwoch, 19. MärzMittwoch, 19. MärzMittwoch, 19. MärzMittwoch, 19. März
Rosen-ApothekeRosen-ApothekeRosen-ApothekeRosen-ApothekeRosen-Apotheke
Nieheimer Straße 10, 33034 Brakel, 05272/9555

Donnerstag, 20. MärzDonnerstag, 20. MärzDonnerstag, 20. MärzDonnerstag, 20. MärzDonnerstag, 20. März
Südstadt-ApothekeSüdstadt-ApothekeSüdstadt-ApothekeSüdstadt-ApothekeSüdstadt-Apotheke
Dringenbergerstraße 47, 33014 Bad Driburg,
05253/3989

Freitag, 21. MärzFreitag, 21. MärzFreitag, 21. MärzFreitag, 21. MärzFreitag, 21. März
Brunnen-ApothekeBrunnen-ApothekeBrunnen-ApothekeBrunnen-ApothekeBrunnen-Apotheke
Lange Straße 119, 33014 Bad Driburg, 05253/2311

Samstag, 22. MärzSamstag, 22. MärzSamstag, 22. MärzSamstag, 22. MärzSamstag, 22. März
St. Nikolaus-ApothekeSt. Nikolaus-ApothekeSt. Nikolaus-ApothekeSt. Nikolaus-ApothekeSt. Nikolaus-Apotheke
Marktstraße 6, 33039 Nieheim, 05274/1212

Sonntag, 23. MärzSonntag, 23. MärzSonntag, 23. MärzSonntag, 23. MärzSonntag, 23. März
St.St.St.St.St.     VVVVVitus-Apothekitus-Apothekitus-Apothekitus-Apothekitus-Apothekeeeee
Lange Straße 21, 34439 Willebadessen, 05646/651

Notdienste jeweils von 9 bis 9 Uhr am Folgetag
Angaben ohne Gewähr
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Was tun, wenn’s gekracht hat?
Ratgeber: Richtiges Verhalten nach einem Autounfall
2.830 Tote auf deutschen Stra-
ßen: Das ist die traurige Verkehrs-
bilanz für 2023 laut Statistischem
Bundesamt. Bei 2,5 Millionen Un-
fällen sind außerdem 364.900
Menschen verletzt worden. Für
alle, die am Verkehr teilnehmen,
ist es daher wichtig zu wissen,
wie man sich bei einem Unfall rich-
tig verhält.
Unfallstelle absichernUnfallstelle absichernUnfallstelle absichernUnfallstelle absichernUnfallstelle absichern
Vor allem heißt es: Ruhe bewah-
ren! Oberste Priorität haben die
Absicherung der Unfallstelle und
Erste Hilfe für Verletzte. Zunächst
sollte man die Warnblinkanlage
einschalten, die Warnweste an-
ziehen und das Warndreieck aus-
reichend weit entfernt aufstel-
len, um andere Fahrerinnen und
Fahrer auf die Gefahrenstelle auf-
merksam zu machen. Anschlie-
ßend leistet man Verletzten Ers-
te Hilfe und ruft zusätzlich zur

Polizei (Notrufnummer 110) un-
bedingt die Feuerwehr (112) an,
falls Betriebsstoffe ausgelaufen
oder Personen verletzt sind.
Den Unfall richtig dokumentie-Den Unfall richtig dokumentie-Den Unfall richtig dokumentie-Den Unfall richtig dokumentie-Den Unfall richtig dokumentie-
renrenrenrenren
Für die Schadenregulierung durch
die Versicherung und mögliche
Rechtsstreitigkeiten ist die Do-
kumentation der Unfallstelle
wichtig. Sinnvoll ist es daher, Un-
fallort, Fahrzeuge und Schäden
zu fotografieren und eine detail-
lierte Skizze des Unfallhergangs
anzufertigen. Am besten notiert
man sich Datum, Uhrzeit, Stra-
ßenzustand und Wetterbedingun-
gen. Nicht vergessen: Personali-
en und Versicherungsdaten der
beteiligten Personen austau-
schen sowie die Kontaktdaten
möglicher Zeuginnen und Zeu-
gen aufschreiben. Der eigenen
Versicherung sollte man den Un-

fall so schnell wie möglich mel-
den.
Wenn es nach dem Unfall krachtWenn es nach dem Unfall krachtWenn es nach dem Unfall krachtWenn es nach dem Unfall krachtWenn es nach dem Unfall kracht
Eine Verkehrsrechtsschutzversi-
cherung, etwa bei der DEVK,
schützt vor rechtlichen Streitig-
keiten im Straßenverkehr sowie
finanziellen Belastungen. Sie hilft
beispielsweise, wenn Beteiligten
nach einem Verkehrsunfall fahr-
lässige Körperverletzung vorge-
worfen wird oder Führerscheinent-
zug droht. Detaillierte Informati-
onen gibt es unter www.devk.de/
recht. Zum Service des Kölner Ver-
sicherers gehört unter anderem
eine unabhängige telefonische
Rechtsberatung. Außerdem ver-
mittelt das Unternehmen kompe-
tente Rechtsanwältinnen und
Rechtsanwälte und ermöglicht
auch außergerichtliche Streitbei-
legung über Mediation. Bei ei-
nem Rechtsstreit trägt die

Rechtsschutzversicherung die Pro-
zesskosten. Die Kfz-Haftpflicht
kümmert sich um die Ansprüche
der Geschädigten. Und wer haf-
ten muss, kann sich den Schaden
am eigenen Fahrzeug trotzdem
bezahlen lassen: Hier übernimmt
die Vollkaskoversicherung. (DJD)

Oberste Priorität haben die Absi-Oberste Priorität haben die Absi-Oberste Priorität haben die Absi-Oberste Priorität haben die Absi-Oberste Priorität haben die Absi-
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